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Beeinträchtigt Armee '95 unser Milizsystem?ertragen und auch die Absiche-
rung für den Fall der Fälle ist vor-
bildlich. Die üblichen Bezüge wer-
den in voller Höhe fortgezahlt und
daneben wird ein Auslandsver-
Wendungszuschlag gewährt, der
kalendertäglich netto 130 DM
beträgt. Verheiratete Soldaten er-
halten für jeweils drei Monate
Auslandseinsatz eine Reisebeihil-
fe (gewöhnlich kostenfreier Heim-
flug). Bei bewusstem Lebensein-
satz oder rechtswidrigen Angriff
gibt es einen Entschädigungsbe-
trag von 150 000 DM (Witwen
75 000 DM). Voraussetzung ist
eine Minderung der Erwerbs-
fähigkeit bei Dienstende von min-
destens 80 Prozent. Dieser Betrag
wird auch gezahlt, wenn die Schä-

digung im Zusammenhang mit
einer Verschleppung oder Gefan-
genschaft im Ausland eingetreten
ist. Grundsätzlich gilt immer der

umfangreiche Leistungskatalog
des Soldatenversorgungsgesetzes
und für Wehrpflichtige teilweise
das Bundesversorgungsgesetzt
bzw. das allgemeine Rentenrecht.

Witwen und Waisen von Berufs-
Soldaten erhalten Unfallwitwen-
geld/Unfallwaisengeld (60/30 Pro-
zent des Unfallruhegehalts); in
bestimmtem Umfang gibt es

Anrechnungen. Witwen und Wai-
sen von Soldaten auf Zeit erhal-
ten neben der Hinterbliebenenver-

sorgung Witwen- und Waisenren-
te aus der gesetzlichen Renten-
Versicherung, ausserdem wird eine
Übergangshilfe gewährt. Der
Lebensversicherungsschutz ist ge-
wohnlich durch die «Kriegsklau-
sei» nicht gewährleistet; jedoch
kann sich die Versicherungsge-
Seilschaft bei humanitären oder
unterstützenden Einsätzen nicht
unbedingt berufen. Stirbt der Sol-
dat also ausserhalb einer aktiven
Beteiligung an kriegerischen
Ereignissen (z.B. Verkehrsunfall),
gilt die Klausel nicht. Für die

Andreas W. Widmer (unser Bild)
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Präsident der OG Untertoggenburg, Wil und
Gossau

Die Beibehaltung des Miliz-
systems war eine zentrale Vor-
gäbe des Chefs des Eidgenössi-
sehen Militärdepartementes (C
EMD) bei der Planung von
Armee '95. Eine Diplomarbeit
der Hochschule St. Gallen hat

gesamte Dauer einer Auslands-
Verwendung gilt ein zusätzlicher
gesetzlicher Kündigungsschutz.
Weitere Beihilfeleistungen und
Fürsorgeleistungen des Sozial-
dienstes runden die vorbildliche
soziale Sicherung ab.

Glaubt man 'Insider-Gerüchten',
bereitet der militärischen Führung
eine andere Entwicklung erhebli-
che Sorgen. Man rechnet, dass in
den Sommermonaten ein Ansturm
der Familienangehörigen auf die
Adriaküste einsetzt, Frauen und
Kinder die Auslandsstationierung
des «Familienoberhauptes» nut-
zen, um in dessen Nähe Urlaub zu
machen. Dies würde natürlich
zusätzliche Sicherheitsprobleme
mit sich bringen...!

sich nun intensiv mit dieser
Problematik auseinandergesetzt
und untersucht, ob diese Grund-
Voraussetzung in der jetzigen
Realisierung auch wirklich ein-
gehalten wird.

Untersucht wurden insbesondere
folgende Belange:

- Milizfähigkeit
- Professionalisierung
- Kommandobesetzungen
- Wehrgerechtigtkeit
- Wirtschaftsverträglichkeit
- Einfluss der Miliz

Im nachfolgenden Artikel sind
einige kritische Erkenntnisse der
Studie kurz zusammengefasst.

Professionalisierung

Das Milizprinzip schweizerischer
Prägung, welches nicht nur das

Militärwesen, sondern das politi-
sehe System generell durchdringt,
ist weltweit einzigartig. Die Fra-

ge nach dessen Zukunft gewinnt
im Rahmen der Diskussionen um
Professionalisierung und allge-
meine Wehrpflicht denn auch
zunehmend an Bedeutung.

Im aktuellen gesellschaftlichen
Umfeld überwiegen derzeit die
Ursachen für eine Professionali-
sierung der Armee:

/Vomia/e C/rsac/ie«:
- steigende Individualisierung
- abnehmende Partizipations- und

Leistungsbereitschaft
- geänderte Bedrohungs-

perzeption

Ärwfeiire/fe {/«ac/ien:
- gesteigerte Arbeitsteilung
- schwindende Miliztauglichkeit
- finanzielle Überlegungen

Auch Armee '95 macht einen
Schritt in Richtung Professionali-
sierung. Die drei bestehenden
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20 Armee '95

Berufsformationen (das Überwa-
chungsgeschwader, das Festungs-
wachtkorps und die Militärische
Verkehrspolizei) werden zwar
nicht wesentlich abgebaut, erhal-
ten aber innerhalb der um einen
Drittel reduzierten Armee einen
grösseren Stellenwert. Insgesamt
wird auch die 'Instraktorendichte'
(Anzahl Berufsausbildner je AdA)
wesentlich höher. Dies ist zwar
im Hinblick auf die erhöhten
Anforderungen bei der verkürzten
Ausbildung - und auch zur
Deckung des grossen Nachhol-
bedarfs - erstrebenswert, bringt
andererseits in bezug auf die Kom-
mandobesetzungen Nachteile.

Kommandobesetzungen

Für das Milizprinzip ist, nament-
lieh bei der Besetzung von Kom-
mandofunktionen, das Verhältnis
von Milizoffizieren zu Berufsoffi-
zieren von besonderer Bedeutung.
Berufsoffiziere arbeiten in erster
Linie als Ausbildner und verfügen
in der Regel aufgrund ihrer Arbeit
über umfassendere militärische
Kenntnisse. Demgegenüber brin-
gen Milizoffiziere aus ihrer beruf-
liehen Tätigkeit eine grössere
Führungserfahrung und im Durch-
schnitt auch über höhere intelek-
tuelle Vorbildung mit. Gleichwohl
scheinen Berufsoffiziere, vor allem
technischer Truppengattungen, bei

Kommandobesetzungen gewisse
Vorteile zu geniessen.

Da auch in der Armee '95 Miliz-
karriere und Berufslaufbahn nicht
grundsätzlich entkoppelt sind,
wird sich die Kommandopyrami-
de auch wegen des Wegfalls vie-
1er Kommandos weiter zuungun-
sten der Milizoffiziere verändern.
Die Besetzung von Generalstabs-

rängen mit Milizkadern wird durch
den Wegfall praktisch aller Miliz-
Brigadekommandos sowie auch

aus finanziellen Gründen praktisch
verunmöglicht.

Insgesamt wirken diese wegfal-
lenden Karriereanreize wiederum
zurück auf die Attraktivität der
Milizoffizierslaufbahn. Aus Staats-

politischer und führungstechni-
scher Perspektive ist dies als sehr

problematisch zu werten. Dazu
kommt, dass langfristig auch die
von der Privatwirtschaft günstig
erbrachten Leistungen zugunsten
der Armee wegfallen.

Wehrgerechtigkeit

Das deutlich gesteigerte Wehrent-
zugsverhalten (Dienstverweige-
rung und unechte medizinische
resp. psychische Untauglichkeit)
sowie die liberalere Regelung von
Dispensationswesen und Ersatz-
pflicht zeigen eine klare Tendenz
hin zur allgemeinen Dienstpflicht
anstelle der allgemeinen Wehr-
pflicht.

Wirtschaftsverträglichkeit

Eine wesentliche Konzession an
die Wirtschaft besteht sicherlich
in der generellen Reduktion der

Dienstzeiten, insbesondere auch
bei den Kadern. Andererseits wer-
den die Kadervorkurse jedoch
nicht mehr über das Wochenende
(also zulasten AdA), sondern an

Wochentagen (zulasten Arbeit-
geber) absolviert. Ob die verbes-
serte Kaderausbildung im Wett-
bewerb mit den zivilen Manage-
mentausbildungen wieder gleich-
ziehen kann, wird sich noch wei-
sen müssen. Leider sind die Per-
sonalchefs der kleinere und mitt-
leren Unternehmen immer weni-

ger bereit, eine militärische Kar-
riere ihrer Angestellten zu unter-
stützen. Bedenklich ist zudem,
dass sich die Gruppe der Selbst-

ändigerwerbenden innerhalb des

Kaders stetig verkleinert. Rund die
Hälfte der Teilnehmer an den
Stabs- und Kommandantenschu-
len sind mittlerweile Instruktoren,

Beamte oder Angestellte von Ban-
ken und Versicherungen.

Durch die schwindende Akzeptanz
der militärischen Karriere in Wirt-
schaff und Gesellschaft wird das

Milizprinzip in seinem Lebensnerv
getroffen. Nur wenn die Wirtschaft
bereit ist, die besten Führer für
Militärdienstleistungen freizustel-
len, lässt sich das Milizprinzip auf
lange Frist aufrechterhalten.

Einfluss der Miliz

Wenn die geplante Ausbildungs-
reform mit festen Ausbildungs-
platzen und standardisierten Übun-

gen einmal realisiert ist, werden
die Milizkader wohl entlastet, es

geht ihnen damit aber (als Opfer
für eine effizientere Ausbildung)
auch eine Führungsaufgabe ver-
loren.

In bezug auf konzeptionelle Über-

legungen hat die Miliz gegenüber
früheren Armeereformen (Armee-
debatte in den sechziger Jahren)
ihren Einfluss verloren. Die
Armeereform kann in dieser Hin-
sieht als Reform 'von oben'
bezeichnet werden.

Die Aufgabe der Milizverbände
ist im wesentlichen auf eine poli-
tische Bedeutung geschrumpft.

vtrcr/reas IE JE/aWr

Interessierte Leser...

können die Studie «Ist im
Rahmen von 'Armee '95' mit
einer Beeinträchtigung des Mi-
lizprinzips zu rechnen?» so-
lange Vorrat zum Selbstkosten-
preis (105 Seiten) direkt beim
Verfasser bestellen:

flpfm IE/7/ff/er zl/it/ra/s IE.

nW/fcaMe« 75, 9500 IE/7
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